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 Veröffentlicht am 01.07.1987

Index

60/03 Kollektives Arbeitsrecht

63/03 Vertragsbedienstetengesetz

Norm

ArbVG §121 Z3;

VBG 1948 §5 Abs1 idF 1981/307;

Rechtssatz

Ein Dienstnehmer, dem auf Grund beleidigender Äußerungen gegenüber anderen Dienstnehmern vom Dienstgeber

eine Verwarnung erteilt wurde und dem gleichzeitig für den Wiederholungsfall sein Ausscheiden aus dem

Dienstverhältnis angedroht worden ist, muss sich über mögliche Konsequenzen weiterer DienstpAichtverletzungen im

klaren sein.
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